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3. drei Beamte des gehobenen oder höheren nicht­
technischen Verwaltungsdienstes aus der Kom­
munalverwaltung; mindestens eine Person da­
von muß die Befähigung für die Laufbahn des ge­
hobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
besitzen. 

5Die in Satz 4 Nrn.2 und 3 genannten Beschrän­
kungen erstrecken sich auch auf die jeweiligen 
stellvertretenden Mitglieder. 

(3) Das vorsitzende Mitglied, sein stellvertreten­
des Mitglied und die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 4 
Nm.2 und 3 sowie ihre stellvertretenden Mitglie­
der werden vom Staatsministerium des Innern auf 
die Dauer von drei Jahren bestellt, die Mitglieder 
nach Absatz 2 Satz 4 Nrn. 2 und 3 und ihre stellver­
tretenden Mitglieder jeweils im Benehmen mit 
ihrer Dienstbehörde. 

(4) lAußer durch Zeitablauf endet die Mitglied­
schaft im Prüfungsausschuß 

1. mit dem Wechsel des Dienstherrn, 

2. mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses 
oder 

3. mit der Abberufung durch das Staatsministe-
rium des Innern aus wichtigem Grund. 

21st die regelmäßige Amtszeit eines Mitglieds abge­
laufen, so bleibt es Mitglied des Prüfungsausschus­
ses, bis eine Person als Nachfolger bestellt ist; Ent­
sprechendes gilt für stellvertretende Mitglieder. 

§ 24 

Aufgaben des Prüfungsausschusses 

Neben den Aufgaben nach der Allgemeinen Prü­
fungsordnung hat der Prüfungs ausschuß insbeson­
dere die Schwerpunkte der Prüfungs aufgaben zu 
bestimmen (§ 21 Abs, 3 Satz 1, § 30 Abs. 1 Nm. 1.3 
und 2.2) und die Festlegungen nach § 21 Abs. 3 
Sätze 2 und 3 sowie nach § 30 Abs. 2 und 3 zu 
treffen. 

§ 25 

Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung 
des Prüfungsausschusses 

(1) IDer Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, 
wenn alle Mitglieder geladen und mindestens das 
vorsitzende Mitglied sowie drei weitere Mitglieder 
anwesend sind. 2Beschlüsse können aucn im 
schriftlichen Verfahren gefaßt werden, wenn kein 
Mitglied widerspricht. 

(2) 1 Der Prüfungsausschuß entscheidet. mit 
Stimmenmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 

§ 26 

Prüfungsamt 

(1) Bei der Bayerischen Beamtenfachhochschule 
- Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung 
wird ein Prüfungsamt eingerichtet. 

(2) Das Prüfungsamt hat insbesondere 

1. die Entscheidungen der anderen Prüfungs­
organe vorzubereiten und zu vollziehen, 

2. die Entwürfe der Prüfungsaufgaben einzu­
holen und zu den Entwürfen Stellung zu neh­
men, 

3. die Zulassung zur Anstellungsprüfung festzu­
stellen und über Anträge auf Prüfungsvergün­
stigungen zu entscheiden, 

4. die Prüfungsteilnehmer - unbeschadet der Re­
gelung in § 21 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 - zu den 
Prüfungen zu laden, 

5. über den Ausschluß von der Teilnahme an der 
Prüfung zu entscheiden, 

6. die Aufsichtspersonen zu bestellen, 

7. die Prüfer für die Erst- und die Zweitbewer­
tung der schriftlichen Prüfungsarbeiten und 
- soweit erforderlich - für den Stichentscheid 
einzuteilen, 

8. das Arbeitsplatznummernverzeichnis aufzu­
stellen und zu verwahren, 

9. die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten 
nach beendeter Korrektur festzustellen, 

10. die Prüfungskommissionen für die mündliche 
Prüfung zu bilden, 

11. die Gesamtnoten, die Gesamtprüfungsnoten 
und die Platzziffem zu berechnen, 

12. über Anträge der Prüfungsteilnehmer auf Ein­
sichtnahme in ihre bewerteten Prüfungsarbei­
ten zu entscheiden, 

13. die Prüfungsakten zu verwahren und die Prü­
fungsarbeiten zehn Jahre aufzubewahren. 

§ 27 

Bestellung der Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die 
Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des 
�P�r�ü�~�u�n�g�s�a� ussch usses. 

(2) Als Prüfer können vom Prüfungsausschuß 
nur bestellt werden 

1. hauptamtlich Lehrende der Bayerischen Beam­
tenfachhochschule oder 

2. Personen, die die Befähigung für eine Laufbahn 
des höheren nichttechnischen Dienstes oder für 
die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes besitzen und über eine zeit­
nahe einschlägige Berufserfahrung verfügen. 

(3) 1 Die Prüfer werden jeweils im Benehmen mit 
ihrer Dienstbehörde auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. 2Außer durch Zeitablauf endet die Prüfer-
eigenschaft ' 

1. bei hauptamtlich Lehrenden mit der Beendi­
gung dieser Tätigkeit, 

2. mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses 
oder 

3. mit der Abberufung aus wichtigem Grund. 

3Bei Zeitablauf nach Satz 1 oder in den Fällen des 
Satzes 2 Nrn. l und 2 endet die Prüfereigenschaft 
mit dem Abschluß der bis dahin ausgeschriebenen 
Prüfungen. 
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§ 28 

Prüfungskommissionen 
für die mündliche Prüfung 

(1) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung wer­
den aus dem Kreis .der Prüfer Prüfungskommissio­
nen gebildet. 

(2) IJede Prüfungskommission besteht aus drei 
Mitgliedern. 2Ein Mitglied führt den Vorsitz, die 
anderen Mitglieder sind Beisitzer. 3Das vorsitzende 
Mitglied muß die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren nichttechnischen Verwaltungs dienstes be­
sitzen, die Beisitzer müssen die Befähigung für die. 
Laufbahn des höheren oder des gehobenen nicht­
technischen Verwaltungsdienstes besitzen oder als 
hauptamtlich Lehrende am Fachbereich Allge­
meine Innere Verwaltung der Bayerischen Beam­
tenfachhochschule tätig sein. 4Ein den Beisitzern 
angehörendes Mitglied muß die Befähigung für die 
Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwal­
tungsdienstes besitzen. 5Mindestens ein Mitglied 
jeder Prüfungskommission soll der Kommunalver­
waltung angehören. 6Sind Prüfungsteilnehmer der 
Bayerischen Versicherungskammer oder der 

. Staatsforstverwaltung zu prüfen, muß im Hinblick 
auf die Regelungen des § 31 Abs. 4 Satz 2 ein Mit­
glied der jeweiligen Prüfungskommission der Baye­
rischen Versicherungskammer oder der Staats­
forstverwal tung angehören. 

Abschnitt II 

Prüfungsgrundsätze 
und Prüfungsanforderungen 

§ 29 

Prüfungstermine, Prüfungsteile, 
Prüfungsfächer 

(1) 1 Die Anstellungsprüfung findet einmal im 
Kalenderjahr statt. 2Sie besteht aus einem schrift­
lichen und einem mündlichen Teil. 3Das Staats­
ministerium des Innern bestimmt die Prüfungs orte 
und die Prüfungs termine. 

(2) 1 Die Anstellungsprüfung ist nicht öffentlich. 
2Bei der mündlichen Prüfung können bis zur Bera­
tung der Prüfungsergebnisse Vertreter der in § 1 
Abs.l Nr.l genannten Staatsministerien und der 
kommunalen Spitzenverbände, der Präsident der 
Bayerischen Beamtenfachhochschule, der Leiter 
des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung 
der Bayerischen Beamtenfachhochschule sowie 
Studierende dieses Fachbereichs anwesend sein. 
3Rechtsvorschriften, die weiteren Personen die An­
wesenheit gestatten, bleiben unberührt. 

(3) Der jeweilige Prüfungsteil gilt mit Ablauf des 
letzten Tages des nach Absatz 1 Satz 3 bestimmten 
Zeitraums als abgeschlossen. 

(4) I Prüfungsfächer sind die in § 15 Abs. 1 und 4 
genannten Studienfächer mit Ausnahme der bis 
zur Zwischenprüfung abschließend vermittelten 
Gebiete (§ 15 Abs. 5). 2Für die Prüfungsteilnehmer 
der Bayerischen Versicherungskammer und der 
Staatsforstverwaltung sind die Bestimmungen des 
§ 15 Abs. 2 und 3 zu berücksichtigen. 

(5) IBei der Prüfung liegt das Hauptgewicht auf 
dem Grundlagen- und Methodenwissen. 2Am 
Rande liegendes Einzelwissen soll nicht Schwer­
punkt der Prüfung sein. 3Berufsbezogene Gebiete, 
die nicht Gegenstand des Studiums sind, können 
geprüft werden, soweit lediglich Verständnis und 
Arbeitsmethode festgestellt werden sollen, Einzel­
wissen nicht vorausgesetzt wird und die Aufgaben 
mit den zugelassenen Hilfsmitteln in der Bearbei­
tungszeit zu bewältigen sind. 4§ 31 Abs. 2 bleibt un­
berührt. 

§ 30 

Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung haben die Prü­
fungsteilnehmer . im Rahmen der Prüfungsfächer 
nach § 29 Abs.4 unter Aufsicht in einer Bearbei­
tungszeit von jeweils fünf Stunden zu fertigen: 

1. fünf Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus den 
Studienfächern der Studienfachgruppe des § 15 
Abs. 1 Nr. 1, davon 

1.1 eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem 
Studienfach 1.5, 

1.2 eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem 
Studienfach 1.13, 

1.3 drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus den 
übrigen Studienfächern dieser Studienfach­
gruppe 

und 

2. drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus den 
Studienfächern der Studienfachgruppen des § 15 
Abs.l Nrn. 2 und 3, davon 

2.1 eine ' Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem 
Studienfach 2.4, 

2.2 zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus den 
übrigen Studienfächern dieser beiden Studien­
fachgruppen. 

(2) I Die Prüfungsteilnehmer der Bayerischen 
Versicherungskammer bearbeiten an Stelle einer 
Aufgabe nach Absatz 1 Nr.l.3 eine Aufgabe mit dem 
Schwerpunkt aus einem der in § 15 Abs.2 Satz 3 
Nrn. 1.14 bis 1.18 genannten zusätzlichen Studien­
fächer und an Stelle der Aufgabe nach Absatz 1 
Nr. 2.1 eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem 
in § 15 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2.5 genannten Studienfach. 
21m übrigen sind für diese Prüfungsteilnehmer im 
Rahmen des Absatzes 1 besondere Aufgaben zu 
stellen, wenn das erforderlich ist, um den in § 15 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Stoffbeschränkun­
gen Rechnung zu tragen. 

(3) I Die Prüfungsteilnehmer der Staatsforstver­
waltung bearbeiten an Stelle einer Aufgabe nach 
Absatz 1 Nr. 1.3 eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt 
aus einem der in § 15 Abs. 3 Satz 3 Nrn.1.19 und 1.20 
genannten zusätzlichen Studienfächer sowie an 
Stelle einer Aufgabe nach Absatz 1 Nr. 2.2 eine Auf­
gabe mit dem Schwerpunkt aus einem der in § 15 
Abs.3 Satz 3 Nrn. 2.6, 2.7 und 3.7 genannten zusätz­
lichen Studienfächer. 21m übrigen sind für diese 
Prüfungsteilnehmer im Rahmen des Absatzes 1 be­
sondere Aufgaben zu stellen, wenn das erforderlich 
ist, um den in § 15 Abs. 3 Sätze 1 und 2 genannten 
Stoffbeschränkungen Rechnung zu tragen. 
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(4) IDie Aufgaben sind in der Regel an aufein­
anderfolgenden Arbeitstagen zu fertigen. 2An je­
dem Tag darf pur eine Aufgabe gestellt werden. 

§ 31 

Mündliche Prüfung 

(1) 1 Die mündliche Prüfung findet in der Regel 
unmittelbar im Anschluß an die schriftliche Prü­
fung statt. 2An der mündlichen Prüfung darf nur 
teilnehmen, wer mindestens fünf Aufgaben der 
schriftlichen Prüfung bearbeitet hat. 

(2) 1 Die mündliche Prüfung ist vorwiegend Ver­
ständnisprüfung. 2Gegenstand der mündlichen 
Prüfung können auch die staatsbürgerliche Bil­
dung und die Fähigkeit sein, Kenntnisse in dem in 
§ 15 Abs. 1 Nr. 3.3 genannten Studienfach praktisch 
anzuwenden. 

(3) IMehr als vier Prüfungs teilnehmer sollen 
nicht, mehr als fünf dürfen nicht gemeinsam ge­
prüft werden. 2Für die einzelnen Prüfungsteilneh­
mer ist jeweils eine Gesamtprüfungsdauer von 
etwa 45 Minuten vorzusehen. 

(4) 1 In der mündlichen Prüfung sind im Rahmen 
der Prüfungsfächer nach § 29 Abs. 4 drei Einzel­
noten zu erteilen, davon 

1. zwei aus den Studienfächern der Studienfach­
gruppe des § 15 Abs. 1 Nr. 1, 

2. eine aus den Studienfächern der Studienfach-
gruppen des § 15 Abs.1 Nrn. 2 oder 3. 

2Satz 1 Nr. 1 gilt für die Prüfungsteilnehmer der 
Bayerischen Versicherungskammer und der Staats­
forstverwaltung mit der Maßgabe, daß jeweils nur 
eine Einzelnote aus den Studienfächern der Stu­
dienfachgruppe des § 15 Abs. 1 Nr. 1 und eine wei­
tere Einzelnote aus den jeweiligen zusätzlichen 
Studienfächern des § .15 Abs. 2 Satz 3 oder Abs . 3 
Satz 3 zu erteilen ist. 31m übrigen ist bei diesen Prü­
fungsteilnehmern jeweils den in § 15 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 sowie Abs. 3 Sätze 1 und 2 genannten Stoffbe­
schränkungen Rechnung zu tragen. 

(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission set­
zen in gemeinsamer Beratung mit Stimmenmehr­
heit die Einzelnoten fest. 

Abschnitt III 

Prüfungsverfahren 

§ 32 

Zulassung und Ladung 
zur Anstell ungsprüfung 

(1) 1 Zur Anstellungsprüfung ist zugelassen, wer 

1. die Zwischenprüfung bestanden hat, 

2. auf Grund des zusammenfassenden Befähi­
gungsberichts über das Hauptpraktikum das 
Ziel des berufspraktischen Studiums erreicht 
hat (§ 20 Abs. 2 Satz 3) und . 

3. vor Abschluß des mündlichen Prüfungsteils (§ 29 
Abs. 3) den Vorbereitungsdienst oder die Einfüh­
rungszeit abgeleistet hat. 

2Für Bewerber, bei denen das Hauptpraktikum we­
gen der Anrechnung von Zeiten auf den Vorberei­
tungsdienst entfallen oder deren Einführungszeit 
nach § 37 Abs. 3 Satz 3 LbVum die Zeit des Haupt­
praktikums gekürzt worden ist, entfällt die Voraus­
setzung nach Satz 1 Nr. 2. 

(2) IDie zugelassenen Prüfungsbewerber wer­
den zum schriftlichen und mündlichen Teil der An­
stellungsprüfung geladen. 2Mit der Ladung sind 
die zugelassenen Hilfsmittel bekanntzugeben. 3Die 
Prüfungs teilnehmer haben die Hilfsmittel selbst zu 
beschaffen. 

(3) Eine ablehnende Entscheig.ung über die Zu­
lassung ist den jeweiligen Bewerbern und deren Er­
nennungsbehörde bekanntzugeben. 

§ 33 

Verhinderung 

(1) Können Prüfungs teilnehmer aus Gründen, 
die sie nicht zu vertreten haben, den schriftlichen 
oder den mündlichen Teil der Prüfung nicht oder 
nicht vollständig ablegen (Verhinderung), so gilt 
folgendes : 

1. Haben Prüfungs teilnehmer weniger als fünf 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt für sie 
die Prüfung als nicht abgelegt; die Ladung zum 
mündlichen Teil der Anstellungsprüfung ist ge­
genstandslos; 

2 . haben Prüfungsteilnehmer mindestens fünf 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt für sie 
die Prüfung als abgelegt ; die fehlenden Aufga­
ben sind nachzuholen; 

3. eine nicht oder nicht vollständig abgelegte 
mündliche Prüfung ist in vollem Umfang nach­
zuholen; § 31 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) I Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 
und deren Dauer sind unverzüglich schriftlich 
beim Prüfungsamt geltend zu machen und nachzu­
weisen, im Fall der Verhinderung wegen Krankheit 
grundsätzlich durch ein Zeugnis des Gesundheits­
amts, das in der Regel nicht später als am Prüfungs­
tag ausgestellt sein darf. 2Das Prüfungsamt kann 
zulassen, daß die Krankheit durch ein vertrauens­
ärztliches oder sonstiges ärztliches Zeugnis nach­
gewiesen oder daß in offensichtlichen Fällen auf 
die Vorlage eines Zeugnisses verzichtet wird. 

§ 34 

Störung der Prüfung 

1 Wird der Ablauf der schriftlichen Prüfung ge­
stört, hat das Prüfungs amt unverzüglich zu ent­
scheiden, ob und gegebenenfalls wie lange die Be­
arbeitungszeit verlängert wird. 2Bei einer Störung 
der mündlichen Prüfung trifft diese Entscheidung 
die Prüfungskommission. 

§ 35 

Gesamtnoten, Gesamtprüfungsnote 

(1) IFür die schriftliche und die mündliche Prü­
fung werden jeweils Gesamtnoten gebildet. 2Die 
Gesamtnoten werden errechnet aus der jeweiligen 
Summe der Einzelnoten, geteilt durch deren An-
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zahl. 3Die Gesamtnoten sind auf zwei Dezimalstel­
len zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

(2) Die Gesamtprüfungsnote wird gebildet aus 
den Gesamtnoten 

1. der schriftlichen Prüfung, 

2. der mündlichen Prüfung und 

3. der Zwischenprüfung (§ 21 Abs. 6 Satz 1). 

(3) Die Gesamtprüfungsnote wird errechnet aus 
der Summe der sechsfachen Gesamtnote der 
schriftlichen Prüfung, der zweifachen Gesamtnote 
der mündlichen Prüfung und der zweifachen Ge­
samtnote der Zwischenprüfung, geteilt durch zehn. 

§ 36 

Nichtbestehen der Anstellungsprüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung ist nicht bestanden, 
wenn 

1. mehr als die Hälfte der schriftlichen Prüfungs­
arbeiten schlechter als "ausreichend" bewertet 
worden ist oder 

2. die Gesamtprüfungsnote schlechter als "ausrei­
chend" ist. 

(2) Bei Erlaß einzelner Prüfungsaufgaben ver­
ringert sich die für die Berechnung der Hälfte nach 
Absatz 1 Nr. 1 maßgebliche Anzahl der Prüfungs­
arbeiten entsprechend. 

§ 37 

Bekanntgabe der Ergebnisse 
der Anstellungsprüfung 

(1) Das vorsitzende Mitglied der einzelnen Prü­
fungskommissionen für die mündliche Prüfung 
gibt den jeweiligen Prüfungsteilnehmern unmittel­
bar nach der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
die Einzelnoten und die Gesamtnote der münd­
lichen Prüfung bekannt. 

(2) Alle Prüfungsteilnehmer, die die Anstel­
lungsprüfung bestanden haben, erhalten jeweils 
ein Prüfungszeugnis, aus dem zu ersehen sind: 

1. die Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und 
Zahlenwert, 

2. die Platzziffer mit Angabe der Anzahl aller Prü­
fungsteilnehmer und der Zahl derjenigen, die 
die Prüfung bestanden haben, der Zahl der Prü­
fungsteilnehmer mit gleicher Platzziffer sowie 
der letzten Platzziffer, die im ersten Fünftel der 
festgesetzten Platzziffern liegt, 

3. die Einzelnoten (Zahlenwert) für die schrift­
lichen Prüfungsarbeiten, 

4 . die Gesamtnote (Zahlenwert) der schriftlichen 
Prüfung, 

5. die Einzelnoten (Zahlenwert) für die münd­
lichen Prüfungsleistungen, 

6. die Gesamtnote (Zahlenwert) der mündlichen 
Prüfung, 

7. die Gesamtnote (Zahlenwert) der Zwischenprü­
fung . 

(3) Das Prüfungsamt übermittelt dem Staatsmi­
nisterium des Innern und der Geschäftsstelle des 
Landespersonalausschusses spätestens drei Mo­
nate nach Abschluß des mündlichen Prüfungsteils 
(§ 29 Abs. 3) eine Auflistung der Prüfungsteilneh­
mer nach Prüfungsnoten und Platzziffern. 

Abschnitt IV 

Wiederholung der Anstellungsprüfung 

§ 38 

Wiederholung bei Nichtbestehen 
oder zur Notenverbesserung 

(1) 1 Die Anstellungsprüfung (schriftlicher und 
mündlicher Teil) muß zum ersten Prüfungstermin 
wiederholt werden, der auf die Aushändigung oder 
Zustellung des Prüfungszeugnisses oder der Be­
scheinigung über das Nichtbestehen der Prüfung 
folgt. 2Zur Wiederholungsprüfung ist zugelassen, 
wer sich in einem ergänzenden Vorbereitungs­
dienst befindet. 3Bewerber, die keinen ergänzenden 
Vorbereitungsdienst ableisten, haben die Zulas­
sung zur Wiederholungsprüfung beim Prüfungs­
amt zu dem in der Bekanntmachung über die Prü­
fungstermine genannten' Zeitpunkt zu beantragen. 
4§ 32 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Teilnahme an derWiederholungsprüfung 
setzt nicht das Bestehen eines Beamtenverhältnis­
ses voraus. 

Fünfter Teil 

Sonstige Bestimmungen, 
Schlußvorschriften 

§ 39 

Bedienstete öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften 

(1) lAuf Antrag einer öffentlich-rechtlichen Re­
ligionsgesellschaft können gentäß Art. 25 
BayBFHG Bedienstete aus deren Bereich von der 
Bayerischen Beamtenfachhochschule - Fachbe­
reich Allgemeine Innere Verwaltung - zum Fach­
studium und zu den praxisbezogenen Lehrveran­
staltungen des berufspraktischen Studiums sowie 
vom Prüfungsamt zu den Prüfungen gastweise zu­
gelassen werden. 2Mit dem zweimaligen Nichtbe­
stehen der Zwischenprüfung (§ 21) erlischt die Zu­
lassung. 

(2) Auf Grund einer Vereinbarung .zwischen der 
Religionsgesellschaft und der jeweiligen Ausbil­
dungsbehörde können diese Bediensteten im Rah­
men der Ausbildungsabschnitte des berufsprakti­
schen Studiums in einzelnen Ausbildungsberei­
chen bei den in § 17 genannten Ausbildungsbehör­
den ausgebildet werden. 

(3) lFür die zugelassenen Bediensteten der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gel­
ten die Vorschriften dieser Verordnung sinngemäß. 
2Die Prüfungsergebnisse dieser Bediensteten blei­
ben bei der Festsetzung der Platzziffer nach § 31' 
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Abs.2 Nr. 2 unberücksichtigt. 3Die nach den Be­
stimmungen des Vierten Teils abgelegte Prüfung 
gilt nicht als Anstellungsprüfung im Sinn des Baye­
rischen Beamtengesetzes. 

§ 40 

1nkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1 Diese Verordnung tritt am 1. September 
1990 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 3 am 
2. Dezember 1990 in Kraft. 

(2) § 3 Abs. 1 der Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den gehobenen nichttechni­
schen Verwaltungsdienst (ZAPOgVD) vom 22. No­
vember 1983 (GVBl S. 1031, BayRS 2038-3-2-1-1) 
tritt am 2. Dezember 1990, die übrigen Bestimmun­
gen der genannten Verordnung treten - unbescha­
det der Regelungen in § 41 Abs. 1 und 3 Satz 2 - am 
1. September 1990 außer Kraft. 

§ 41 

Übergangsregel ung 

(1) lWer die Ausbildung vor dem 2. Dezember 
1989 begonnen hat, setzt diese nach den Bestim­
mungen der in § 40 Abs. 2 genannten Verordnung 
fort und wird danach geprüft; das gilt auch für die 
Wiederholung der Anstellungsprüfung. 2Abwei­
chend von Satz 1 sind jedoch auf Studierende des 
Studienjahrgangs 1989/92, die in einen ergänzen­
den Vorbereitungsdienst übernommen werden, die 
Bestimmungen der § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 in Verbin­
dung mit § 11 Abs. 3 Satz 2 dieser Verordnung anzu­
wenden. 3Wird hiernach die Ausbildung und An­
stellungsprüfung nicht spätestens bis zum 31. De­
zember 1993 abgeschlossen, bestimmt das Staats­
ministerium des 1nnern, wie die Ausbildung zu be­
enden ist. 

(2) Wer den Vorbereitungsdienst oder die Ein­
führungs zeit nach dem 1. Dezember 1989, aber vor 
dem 1. September 1990 begonnen hat, wird nach 
Maßgabe dieser Verordnung ausgebildet und ge­
prüft. 

(3) 1 Wer die Ausbildung zum 1. September 1990 
beginnt und wessen Vorbereitungsdienst um elf 
Monate des Hauptpraktikums gekürzt wird, legt 
die Zwischenprüfung auf Grund der Bestimmun­
gen dieser Verordnung ab. 2Nach bestandener Zwi­
schenprüfung richten sich die verbleibende, im 
Rahmen des Studienjahrgangs 1989/92 stattfin­
dende Ausbildung und die Anstellungsprüfung 
nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten Regelungen. 

(4) Auf die zum Aufstieg zugelassenen Beamten 
des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdien­
stes sind die Bestimmungen der Absätze 1 und 3 
sinngemäß anzuweriden. 

(5) Bis längstens 31. Dezember 1998 können in 
begründeten Ausnahmefällen auch Beamte, die die 
Befähigung für den gehobenen Forstverwaltungs­
dienst besitzen, abweichend von der Regelung in 
§ 18 Abs .2 zu Ausbildungsleitern bei den Ausbil-

, dungsbehörden im Bereich der Staatsforstverwal­
tung und abweichend von den Regelungen in § 27 
Abs.2 Nr. 2 und § 28 Abs. 2 Satz 3 zu Prüfern und 
auch zu Beisitzern in den Prüfungskommissionen 
für die mündliche Prüfung bestellt werden. 

München, den 20. August 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Z e h e t mai r, . Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Dr. h. c. August R. La n g, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

In Vertretung 

Hans Mau r er, Staatssekretär 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred D i c k , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Bundes- und Europaangelegenheiten 

In Vertretung 

Alfred Sau t er, S taa tssekretär 
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230-1-7-U 

Bekanntmachung 
über die Verbindlicherklärung 

der Zweiten Änderung des Regionalplans 
der Region München (14) 

Teil 5 - Ziele zu Golfplätzen 

Vom 8. August 1990 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 7 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes -
BayLplG - (BayRS 230-1-U) hat das Bayerische 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen im EinvernehIl}en mit den übrigen 
Staatsministerien die Zweite Anderung des Regio­
nalplans der Region München, Teil 5 - Ziele zu 
Golfplätzen (Bekanntmachung über die Verbind-
licherklärung des Regionalplans vom 20. Januar .. 
1987, GVBl S . 27, und der Ersten Änderung vom 
8. Dezember 1988, GVBl S . 501, BayRS 230-1-7-U) 
für verbindlich erklärt. 

Teil 5 der Zweiten Änderung umfaßt Ziele zur 
Anlage von Golfplätzen in der Region München 
(Ziel B VII 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3). 

Die Änderung des Regionalplans ist bei der Lan­
deshauptstadt München sowie bei den Landrats­
ämtern Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Für­
stenfeldbruck, Landsberg a. Lech, München und 
Starnberg zur Einsichtnahme für jedermann ab 
1. September 1990 ausgelegt. Die Auslegungszeiten 
richten sich nach den jeweils festgelegten Zeiten 
für den Parteiverkehr. 

Diese Änderung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft. 

München, den 8. August 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred D i c k, Staatsminister 
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